
Die ebase möchte Ihnen mit diesem Merkblatt
einen Überblick über die steuerliche Behand-
lung der Erträge und Gewinne aus Invest-
mentfonds geben. Eine detaillierte Steuerbe-
ratung kann dieses Merkblatt allerdings nicht
ersetzen.

Diese Erläuterungen wenden sich an Anleger,
die im Inland unbeschränkt steuerpflichtig
sind, die Einkünfte aus Kapitalvermögen er-
zielen und die ihre Anteilscheine im Privatver-
mögen halten.

1. Was ändert sich für Sie als ebase-
Kunde durch die Einführung der
 Abgeltungsteuer in der Verwaltung
 Ihres Investment Depots?
In der Verwaltung Ihres Investment Depots
bleibt vieles beim Alten, allerdings sind auch
viele Änderungen zu beachten. Insbesondere
bleibt es bei Folgendem:

Zahlstellenfunktion
Die ebase wird wie bisher auch bei Fonds-
ausschüttungen und Verkäufen die erforder-
lichen gesetzlichen Steuerabzüge vorneh-
men. Für einen Überblick der neuen steuer-
lichen Regeln siehe Ziffer „Was ändert sich
für Sie als Steuerpflichtiger mit der Ein-
führung der Abgeltungsteuer?“.

Vergütungsverfahren
Die ebase wird für Sie nach wie vor die ein-
schlägigen Steuervergütungen nach Maß-
gabe Ihrer eingereichten Steuerfreistellungen
bei den einschlägigen Stellen einfordern.

Bescheinigungen
Die ebase wird nach Ablauf des Kalender-
jahrs für Ihr Depot eine Jahressteuerbeschei-
nigung erstellen.

Steuerfreistellungen
Bestehende Freistellungsaufträge oder einge-
reichte NV-Bescheinigungen behalten, sofern
nicht befristet, weiterhin Gültigkeit. Anträge
auf Steuerfreistellung können Sie wie bisher
bei der ebase einreichen.

Im Zusammenhang mit der Verwaltung Ihres
Depots sind folgende wesentliche Neuerun-
gen zu beachten:

Jahresbescheinigung
Die bisher nach Ablauf eines Kalenderjahrs
auszustellende Jahresbescheinigung entfällt
– mit Einführung der Abgeltungsteuer gibt es
hierfür keine Veranlassung mehr. Auf Antrag
und gegen ein Entgelt in Höhe von EUR
10,00 erhalten Sie noch für das Jahr 2009
eine Aufstellung über die in Ihrem Depot
durchgeführten privaten Veräußerungsge-
schäfte nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bis 4
ESTG.

Verlustverrechnung
Ggf. in Ihrem Depot entstehende Veräuße-
rungsverluste können unterjährig mit Kapital-
erträgen verrechnet werden. Die ebase wird
deshalb für Sie für jedes Einzeldepot/Ge-
meinschaftsdepot einen sog. Verlustverrech-
nungstopf führen und Ihnen einen ggf. vorge-
nommenen Steuerabzug rückwirkend erstat-
ten.

Verlustbescheinigung (Bestandteil der
Jahressteuerbescheinigung)
Sie können sich die im Verlustverrechnungs-
topf ggf. aufgelaufenen Veräußerungsverluste
und negativen Zwischengewinne zur weiteren
Verwendung im Steuerveranlagungsverfahren
bescheinigen lassen. Hierzu müssten Sie uns
einen schriftlichen Antrag bis zum 15.12. ei-
nes jeden Jahres zukommen lassen.

Kirchensteuerantrag
Sie können durch die ebase auch den für
Sie ggf. erforderlichen Kirchensteuerabzug
vornehmen lassen. Hierzu müssten Sie uns
aber für sich und ggf. für Ihren Ehegatten
 einen schriftlichen Antrag zukommen lassen,
den Sie auf unserer Homepage unter
„www.ebase.com“ herunterladen können
oder den wir auch gerne zuschicken.

Quellensteueranrechnung
Die ebase wird die bei einer Fondsausschüt-
tung oder inländischen Thesaurierung ver-
mittelten An sprüche an ausländischen Quel-
lensteuern  direkt in Ihrem Depot auf die Ab-
geltungsteuer anrechnen. Die am Kalender-
jahresende in  Ihrem Depot aufgelaufenen,            

nicht an gerechneten Guthaben an ausländi-
schen Quellensteuern, werden Ihnen in der
Jahressteuerbescheinigung zur weiteren Ver-
wendung im Steuerveranlagungsverfahren
bescheinigt.

2. Was ändert sich für Sie als Steuer-
pflichtiger mit der Einführung der
Abgeltungsteuer?
2.1 Häufig gestellte Fragen zur Abgel-
tungsteuer
Wen betrifft die Abgeltungsteuer?
Die Abgeltungsteuer gilt nur für natürliche
Personen mit ihren Einkünften aus Kapital-
vermögen.

Für natürliche Personen mit Einkünften im
Betriebsvermögen oder Einkünften aus Ver-
mietung und Verpachtung, gewerbliche Per-
sonengesellschaften (z. B. OHG, KG) und ju-
ristische Personen (z. B. Kapitalgesellschaf-
ten, Vereine, Stiftungen) wird – vorbehaltlich
von ggf. bestehenden Befreiungsgründen –
ebenfalls ein Steuerabzug vorgenommen, der
jedoch keine abgeltende Wirkung hat. Diese
Steuerpflichtigen müssen diese Kapitalein-
künfte im Veranlagungsverfahren erklären und
mit dem jeweiligen Steuersatz versteuern.

Welche Auswirkungen hat die Abgeltungs-
teuer seit 01.01.2009 auf Privatanleger?

• Die Abgeltungsteuer wird direkt an der
Quelle von Ihren Kapitalerträgen (also Zin-
sen, Dividenden, Veräußerungsgewinnen)
durch die ebase einbehalten und anonymi-
siert an das Finanzamt abgeführt. Der Steuer -
satz beträgt einheitlich 25 % zzgl. Solidari-
tätszuschlag (derzeit 5,5 %) und ggf. Kirchen-
steuer. Mit diesem Steuerabzug ist die Ein-
kommensteuer des Gläubigers zukünftig
grundsätzlich abgegolten, d. h., der Steuer-
pflichtige muss die Kapitaleinkünfte dann
nicht mehr in seiner Einkommensteuererklä-
rung angeben. Für Aktien entfällt das Halb-
einkünfteverfahren. Während früher die Divi-
denden nur zur Hälfte, allerdings mit dem
persönlichen Steuersatz steuerpflichtig wa-
ren, unterliegen sie dann in voller Höhe der
Abgeltungsteuer.

• Verluste aus Veräußerungen von Wertpapie-
ren (mit Ausnahme der Verluste aus Veräuße-
rungsgeschäften mit Aktien) sind mit den übri-
gen positiven Einkünften aus Kapitalvermö-
gen zu verrechnen. Zu diesem Zweck führt
die ebase einen sog. Verlustverrechnungstopf
(siehe hierzu Ziffer „Verlustverrechnungs-
topf“).

• Verluste aus Veräußerungsgeschäften mit
Aktien dürfen aber nur noch mit Gewinnen
aus Veräußerungsgeschäften mit Aktien ver-
rechnet werden.

Die bisherige Spekulationsfrist für Wertpa-
piere von einem Jahr entfällt. Sämtliche Ver-
äußerungsgewinne und realisierte Gewinne
aus Termingeschäften werden wie Zins-/Divi-
dendeneinkünfte mit Abgeltungsteuer belegt.
Dies gilt unabhängig von der jeweiligen Halte-
dauer. Zu den Übergangsregeln für Altbe-
stände an Fondsanteilen siehe Ziffer „Be-
standsschutz – FIFO-Verwendungsreihen-
folge“

Wie ist die Abgeltungsteuer ausgestaltet?
Das Konzept der Abgeltungsteuer beruht auf
einem Steuerabzug an der Quelle. Mit dem
Steuerabzug ist die Einkommensteuer des
Anlegers auf diese Kapitalerträge künftig ab-
gegolten, d. h., der Anleger muss diese Kapi-
taleinkünfte dann nicht mehr in seiner Ein-
kommensteuererklärung angeben. Das Ab-
zugssystem umfasst auch den jeweils anfal-
lenden Solidaritätszuschlag und ggf. den Ein-
behalt der Kirchensteuer.

Ab wann wird Abgeltungsteuer einbehal-
ten?
Betroffen sind Fondsausschüttungen oder
-thesaurierungen, die nach dem 31.12.2008
zufließen oder als zugeflossen gelten und
Gewinne aus der Veräußerung von Wertpa-
pieren, die nach dem 31.12.2008 gekauft
werden. Zu den Übergangsregeln bei Veräu-
ßerungen siehe Ziffer „Bestandsschutz –
FIFO-Verwendungsreihenfolge“.

Wer nimmt den Abzug der Abgeltung -
steuer vor?
Für den Steuerabzug auf Ausschüttungen
von (inländischen oder ausländischen) Fonds
und auf Veräußerungen von Fondsanteilen ist
die inländische Zahlstelle verantwortlich, also
das depotführende Kreditinstitut in Deutsch-
land.

Bei thesaurierenden inländischen Fonds wird
die Abgeltungsteuer (einschließlich Solidari-
tätszuschlag) auf die thesaurierten ordent-
lichen Erträge (Zinsen, Dividenden) durch
den Fonds selbst vorgenommen.

Bei ausländischen thesaurierenden Fonds
kann die Abgeltungsteuer nicht an der Quelle
abgezogen werden. In diesem Fall kann der
Abzug der Abgeltungsteuer erst im Rahmen
der Einkommensteuerveranlagung erfolgen
(siehe auch Ziffer „Wann ist trotz Abgeltungs-
teuer eine Steuerveranlagung der Kapitaler-
träge geboten oder möglich?“).

Wann ist trotz der Abgeltungsteuer eine
Steuerveranlagung der Kapitalerträge ge-
boten oder möglich?
Ein Steuerabzug mit abgeltender Wirkung
kann nicht in jedem Fall erreicht werden. In
folgenden Beispielsfällen ist ein Veranla-
gungsverfahren zwingend geboten bzw. frei-
willig möglich:

• Die Fondsanteile werden in einem Depot im
Ausland verwahrt.

• Es werden Anteile an ausländischen the -
saurierenden Fonds gehalten.

• Der Anleger ist kirchensteuerpflichtig und
hat keinen Antrag zum Kirchensteuerabzug
an die Zahlstelle gestellt. 

• Der Anleger erzielt in einem inländischen
Depot Verluste, die er im gleichen Kalender-
jahr mit Kapitalerträgen aus einem anderen
Depot verrechnen möchte.

• Der Anleger hat der Zahlstelle, die den
Steuerabzug vorgenommen hat, keinen Frei-
stellungsauftrag erteilt.

• Der Anleger ist sich nicht sicher, ob sein
persönlicher Einkommensteuersatz größer
oder kleiner als 25 % ist. Das Finanzamt
nimmt in diesen Fällen eine Günstigerprüfung
vor und setzt ggf. den niedrigeren individuel-
len Steuersatz fest. 

2.2 Bestandsschutz – FIFO-Verwendungs-
reihenfolge
Die Abgeltungsteuer auf Veräußerungsge-
winne findet nur Anwendung auf Fondsan-
teile, die nach dem 31.12.2008 erworben
wurden. Fondsanteile, die Sie schon vorher
im Depot hatten, genießen einen sog. Be-
standsschutz, d. h. die nach Ablauf der ein-
jährigen Spekulationsfrist erzielten Ver -
äußerungs gewinne bleiben weiterhin steuer-
frei, auch wenn die Veräußerung nach dem
01.01.2009 erfolgt.

Im Falle von Veräußerungen findet die FIFO-
Verwendungsreihenfolge Anwendung: Es wird
also für Zwecke der Ermittlung des Veräuße-
rungsergebnisses unterstellt, dass die in ei-
nem Depot zuerst angeschafften Fondsan-
teile auch zuerst wieder veräußert werden.
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF)
hatte bestätigt, das das FIFO-Verfahren auch
auf Unterdepots Anwendung findet.

Um die im Hinblick auf die Abgeltungsteuer
wichtige Trennung der Wertpapierbestände in
Alt- und Neubestand vornehmen zu können,
ist bei der ebase kein weiteres Depot notwen-
dig. Die Eröffnung eines neuen Unterdepots
zu Ihrem vorhandenen Depot (wir sprechen
hier technisch von einer sog. Unterdepot-Po-
sition) ist hierzu ausreichend.

3. Die Kirchensteuer
Wenn Sie einer Religionsgemeinschaft ange-
hören, die ihre Beiträge durch einen Zuschlag
auf die Einkommensteuer erhebt, können Sie
auch die auf die Abgeltungsteuer entfallende
Kirchensteuer durch die ebase berechnen
und abführen lassen. Hierzu ist es jedoch er-
forderlich, dass Sie uns diesen Wunsch durch
schriftlichen Antrag mitteilen. Es bleibt Ihnen
aber unbenommen, die bezogenen Kapitaler-
träge für Zwecke des Kirchensteuerabzugs in
der Einkommensteuererklärung anzugeben.

In diesem Fall wird das Finanzamt die erfor-
derlichen Bemessungsgrundlagen für den Kir-
chensteuerabzug ermitteln und den Kirchen-
steuerämtern mitteilen.

Nähere Informationen zum Antrag auf Einbe-
halt der Kirchensteuer (§ 51a Abs. 2c EStG)
entnehmen Sie bitte dem Formular „Antrag
auf Einbehalt der Kirchensteuer“, welches
wir Ihnen auf der ebase Homepage unter
„www.ebase.com“ und im geschützten Be-
reich Ihres Online-Zugangs zur Verfügung
stellen. Sie erhalten dieses Formular bei Be-
darf auch von Ihrem Vermittler/Vertriebspart-
ner oder von uns zugesandt.

4. Depotüberträge (Auslieferung/
interner Depotübertrag)
Depotüberträge kommen bei der ebase in der
Form sog. Auslieferungen von Anteilen an ein
anderes Institut vor und in der Form sog.
interner Depotüberträge auf ein anderes De-
pot bei der ebase. Die steuerliche Behand-
lung hängt davon ab, ob mit dem Depotüber-
trag ein Gläubigerwechsel einhergeht, also
davon, ob Sie als Anleger weiterhin über die
übertragenen Anteile verfügen können oder
Sie die Anteile auf einen Dritten übertragen
haben.

Überträge von Fondsanteilen aus Ihrem De-
pot bei der ebase auf ein anderes Depot von
Ihnen bei einem anderen Kreditinstitut (De-
potübertrag ohne Gläubigerwechsel) stel-
len keine abgeltungsteuerpflichtigen Veräu-
ßerungsvorgänge dar. Die ebase wird hierzu
dem übernehmenden inländischen Kreditinsti-
tut die Anschaffungsdaten der übertragenen
Wertpapiere mitteilen.

Überträge von Fondsanteilen aus Ihrem De-
pot in das Depot eines anderen Gläubigers
(Depotübertrag mit Gläubigerwechsel) gel-
ten als abgeltungsteuerpflichtige Veräuße-
rungsvorgänge. Bemessungsgrundlage für
den Steuerabzug ist der Veräußerungserlös
im Zeitpunkt der Übertragung oder – mangels
dessen – eine Ersatzbemessungsgrundlage
von 30 % der Anschaffungskosten. Die ebase
hat in diesen Fällen die Abgeltungsteuer von
25 % auf diese Bemessungsgrundlage einzu-
behalten. Eine Ausnahme gilt nur bei unent-
geltlichen Übertragungen (z. B. Schenkungen
oder Erbschaften): Diese gelten nicht als
 Veräußerungen, wenn Sie dies der ebase
 mitteilen. Die ebase ist dann allerdings ge-
setzlich verpflichtet, diese Übertragung dem
zuständigen Betriebsstättenfinanzamt anzu-
zeigen.

Sollten Sie Depotüberträge von dritten In-
stituten auf die ebase vornehmen, wird die
ebase die mitgelieferten Anschaffungsdaten
der übertragenen Fondsanteile für den weite-
ren Steuerabzug berücksichtigen. Bitte be-
achten Sie: Sollte das übertragende Kredit -
institut nicht in Deutschland, sondern in der
EU oder einem EWR-Abkommensstaat lie-
gen, kann der Nachweis der Anschaffungsda-
ten nur durch eine Bescheinigung des aus-
ländischen Instituts geführt werden. Andere
Nachweise der Anschaffungsdaten (insbeson-
dere von Kreditinstituten mit Sitz außerhalb
der EU/EWR-Abkommensstaaten oder bei
Tafelgeschäften) sind nicht zulässig. Können
die Anschaffungsdaten nicht nachgewiesen
werden, wird der Steuerabzug bei einer spä-
teren Veräußerung von einer Ersatzbemes-
sungsgrundlage berechnet, die 30 % des Ver-
äußerungserlöses beträgt.

Bei einer Übertragung von einem Einzeldepot
eines Ehegatten auf das Gemeinschaftsdepot
der Ehegatten oder vom Einzeldepot eines
Ehegatten auf das Einzeldepot seines Ehe-
partners bzw. von einem Gemeinschaftsdepot
auf ein weiteres Gemeinschaftsdepot der
gleichen Eheleute liegt ausnahmsweise trotz
Gläubigerwechsel kein Veräußerungsvorgang
im Sinne des Gesetzes vor. Diese Ehegatten-
überträge müssen auch nicht den Finanzbe-
hörden gemeldet werden.

Werden im Rahmen eines Depotübertrags
sämtliche Fondsanteile eines Depots oder ei-
nes Gemeinschaftsdepots auf eine andere
Verwahrstelle übertragen, haben Sie die Mög -
lichkeit, die für dieses Depot/Gemeinschafts-
depot geführten Verlustverrechnungstöpfe auf
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die andere Verwahrstelle mitzuübertragen.
Die ggf. bestehenden verrechenbaren Ver -
luste und anrechenbare Quellensteuergutha-
ben der Verlustverrechnungstöpfe können
dann vom aufnehmenden Institut weiter ver-
wendet werden. Wir bitten jedoch zu beach-
ten, dass die Übertragung der Verlustverre-
chungstöpfe nur zusammen mit dem Auftrag
zum kompletten Depotübertrag beantragt
werden kann. 

5. Möglichkeiten der Steuerfreistel-
lung
Bei der Verwahrung Ihrer Fondsanteile in ei-
nem Depot darf die ebase bei Privatpersonen
nur in folgenden Fällen von einem Steuerab-
zug absehen:

5.1 Nichtveranlagungsbescheinigung 
(NV-Bescheinigung)
Die NV-Bescheinigung wird Ihnen vom Ihrem
Wohnsitzfinanzamt ausgestellt, wenn für Sie
eine Einkommensteuerveranlagung voraus-
sichtlich nicht in Betracht kommt. Die Be-
scheinigung ist in der Regel im Jahr der An-
tragstellung und den beiden folgenden Kalen-
derjahren gültig. Bitte beachten Sie, dass je-
des Kreditinstitut, bei dem Sie steuerpflichtige
Kapitalerträge erhalten, zur Steuerfreistellung
eine solche Bescheinigung rechtzeitig vor Zu-
fluss der Kapitalerträge und im Original benö-
tigt. Verspätet eingereichte Bescheinigungen
können leider nicht berücksichtigt werden.

Wichtig: Sollte die Gültigkeit Ihrer NV-Be-
scheinigung zum Ende dieses Kalenderjahrs
enden und Sie haben uns bereits eine neue
NV-Bescheinigung für die folgenden Jahre
zugesandt, werden wir Ihnen diese erst mit
der ersten Umsatzabrechnung des neuen Ka-
lenderjahrs bestätigen.

5.2 Freistellungsauftrag
Der Sparer-Pauschbetrag beträgt 801,00
EUR für Ledige bzw. 1.602,00 EUR für Ver-
heiratete. Hiermit werden alle tatsächlich an-
gefallenen Werbungskosten, wie Depot- oder
Vermögensverwaltungskosten, abgegolten.
Darüber hinausgehende, weitere Werbungs-
kosten können nicht mehr abgezogen wer-
den. Bitte beachten Sie, dass uns der Frei-
stellungsauftrag auf einem amtlichen Formu-
lar vollständig ausgefüllt, unterschrieben und
rechtzeitig vor Zufluss der Kapitalerträge vor-
liegen muss, damit wir von einem Steuerab-
zug bei Zufluss absehen können. Ggf. ver-
spätet eingereichte Freistellungsaufträge wer-
den innerhalb des Kalenderjahrs noch im
Rahmen der Verlustverrechnung berücksich-
tigt (s. unter 1. Punkt „Verlustverrechnung“).

Online-Kunden können dieses Formular über
das Formularcenter auf unserer Homepage
unter „www.ebase.com“ beziehen. Sie erhal-
ten dieses Formular bei Bedarf auch von Ih-
rem Vermittler/Vertriebspartner oder von uns
zugesandt.

Seit Einführung der Abgeltungsteuer zum
01.01.2009 werden alle Freistellungsaufträge
auf Personenebene geführt. Einmal erteilte
Freistellungsaufträge gelten für sämtliche De-
pots und Unterdepots des Anlegers. Eine se-
lektive Zuordnung des Freistellungsauftrags
auf Depot- oder Unterdepotebene ist wegen
der Verpflichtung zur Durchführung der Ver-
lustverrechnung nicht mehr möglich.

5.3 Nachweis des Status eines Steueraus-
länders

Sofern Sie Ihren Wohnsitz im Ausland haben
und in Deutschland nicht oder nur noch be-
schränkt steuerpflichtig sind, nimmt die ebase
auf Kapitalerträge in Ihrem Depot keinen Ab-
geltungsteuerabzug vor. Hierzu benötigen wir
aber einen entsprechenden Nachweis (z. B.
Wohnsitzbescheinigung).

Bitte beachten Sie, dass die bei inländisch
thesaurierenden Fonds auf Fondsebene pau-
schal einbehaltenen Kapitalertragsteuern
durch die ebase, aufgrund des Ausländersta-
tus, nicht erstattet werden können. Bitte wen-
den Sie sich bei Fragen an einen Steuerbera-
ter.

6. Verlustverrechnungstopf
Die im Inland ansässigen Zahlstellen – wie
die ebase – werden für ihre Kunden für jedes
Depot bzw. Gemeinschaftsdepot sog. Verlust-

verrechnungstöpfe führen. Sofern im Depot
Aktien verwahrt werden (was bei ebase aller-
dings nicht der Fall sein kann), ist gesondert
ein sog. Aktienverlusttopf zu führen, darüber
hinaus für alle weiteren verwahrten Wertpa-
piere (wie z. B. Fondsanteile) ein sog. sonsti-
ger Verlustverrechnungstopf.

Verlustverrechnungstöpfe werden nur für na-
türliche Personen geführt, die in Deutschland
unbeschränkt steuerpflichtig sind, wenn sie
Einkünfte aus Kapitalvermögen erzielen. Für
Steuerausländer und betriebliche Anleger
darf kein Verlustverrechnungstopf geführt
werden. Der Verlustverrechnungstopf hat fol-
gende Bewandtnis: Für den Fall, dass Sie
durch einen Verkauf von Fondsanteilen, die
Sie nach dem 31.12.2008 erworben haben, in
2009 oder später einen Verlust erzielen, wird
Ihnen die ebase diesen Verlust mit früheren
Kapitalerträgen des Kalenderjahrs – so vor-
handen – verrechnen, einen ggf. vorgenom-
menen Steuerabzug rückwirkend stornieren
und Ihnen diesen Betrag vergüten. Andern-
falls werden diese Verluste zur Verrechnung
mit Kapitalerträgen in die Zukunft vorgetra-
gen.

Sollten zum Kalenderjahresende die vorge-
tragenen Verluste aus Fondsanteilverkäufen
noch nicht verrechnet sein, werden diese Ver-
luste in das nächste Kalenderjahr vorgetra-
gen. Sie haben allerdings auch die Möglich-
keit, sich diesen Verlust zum 31.12. beschei-
nigen zu lassen, um diesen z. B. im Rahmen
einer Einkommensteuerveranlagung mit posi-
tiven Kapitalerträgen aus Depots bei anderen
Banken verrechnen zu können. Bitte beach-
ten Sie, dass uns der Antrag zur Ausstellung
einer solchen Verlustbescheinigung (Be-
standteil der Jahressteuerbescheinigung)
nach dem Gesetz bis spätestens 15.12. eines
Kalenderjahrs vorliegen muss. Später einge-
hende Anträge können dann nicht mehr be-
rücksichtigt werden. Wird eine Bescheinigung
ausgestellt, startet der Verlustverrechnungs-
topf zu Beginn des Folgejahrs mit „Null“.

Sofern Sie sämtliche Fondsanteile Ihres De-
pots von einer dritten Bank auf die ebase
oder von der ebase auf eine dritte Bank über-
tragen (siehe Depotübertrag), steht es Ihnen
auch frei, sich den/die Verlustverrechnungs-
topf/-töpfe mit übertragen zu lassen.

Die ebase kann für Sie in Ihrem Investment
Depot Fondsanteile aber keine Aktien ver-
wahren. Die Übertragung eines Aktienverlust-
topfs auf die ebase ist daher nicht sinnvoll.
Sollten Sie uns von dritter Seite trotzdem ei-
nen Aktienverlustverrechnungstopf übertra-
gen wollen, wird dieser von der ebase aus-
schließlich mit dem Zweck übernommen, Ih-
nen diesen am Jahresende zu bescheinigen.

Die Verlustverrechnung hat gegenüber der
Berücksichtigung des Sparer-Pauschbetrags
in jedem Fall Vorrang. Dies bedeutet: Ein
Sparer-Pauschbetrag ist erst nach Verrech-
nung eines Verlustes im Verlustverrech-
nungstopf zu berücksichtigen. Dies kann bei
rückwirkenden Verlustverrechnungen sogar
dazu führen, dass zu einem früheren Zeit-
punkt im Kalenderjahr beanspruchte Freistel-
lungsaufträge wieder aufleben und zu einem
späteren Zeitpunkt zufließende Kapitalerträge
wieder freistellen können. 

7. Anrechnung ausländischer Quel-
lensteuern (Quellensteuertopf)
Die ebase wird die bei einer Fondsausschüt-
tung oder inländischen Fondsthesaurierung
vermittelten Ansprüche an ausländischen an-
rechenbaren Quellensteuern – so weit mög-
lich – direkt in Ihrem Depot auf die Abgel-
tungsteuer anrechnen. Die Anrechnung der
Quellensteuern aus ausländisch thesaurie-
renden Fonds ist nur im Wege der Veranla-
gung möglich. Die Daten über ausländische
Quellensteuern werden in einem sog. Quel-
lensteuertopf geführt, der Teil des Verlustver-
rechnungstopfs ist. Die am Kalenderjahre-
sende im Quellensteuertopf gespeicherten,
noch nicht zur Anrechnung gelangten auslän-
dischen Quellensteuern (auch ausl. Thesau-
rierer) werden Ihnen in der Jahressteuerbe-
scheinigung zur weiteren Verwendung im
Steuerveranlagungsverfahren bescheinigt.

Der Quellensteuertopf startet zu Beginn des
Folgejahrs immer mit „Null“.

8. Rückvergütung von Steuergut -
haben auf Grund Verlustverrech-
nung (Verlustausgleich)
Falls Sie durch einen Verkauf von Fondsan-
teilen, die Sie nach dem 31.12.2008 erwor-
ben haben, in 2009 oder später einen Verlust
erzielen, wird die ebase diesen Verlust mit
früheren Kapitalerträgen des Kalenderjahrs –
so vorhanden – verrechnen (siehe Ziffer
„Ver lustverrechnungstopf“).

Haben die verrechneten Kapitalerträge sei-
nerzeit einem Steuerabzug unterlegen, wird
dieser Steuerabzug rückwirkend storniert und
Ihnen dieser Betrag vergütet (Verlustaus-
gleich).

Ein Verlustausgleich ist nur möglich für Anle-
ger, für die ein Verlustverrechnungstopf ge-
führt wird (unbeschränkt steuerpflichtige, na-
türliche Personen mit Einkünften aus Kapital-
vermögen).

Der Verlustausgleich muss kraft Gesetz min-
destens einmal im Jahr (gemäß § 43a Abs. 3
Satz 2 EStG) automatisch am letzten Arbeits-
tag des Jahrs durchgeführt werden. Die
ebase behält sich das Recht vor, den Verlust-
ausgleich auch zu anderen Terminen (täglich,
monatlich, quartalsmäßig, halbjährlich) vorzu-
nehmen. Zusätzlich zu dem periodischen Ver-
lustausgleich findet dieser auch beim Abgang
des letzten Fondsanteils (Verkauf, Fondsum-
schichtung und entgeltlicher Übertrag) aus
dem Depot statt. Zur Vermeidung von nicht
im Verhältnis stehendem Aufwand werden wir
den Verlustausgleich unterjährig nur bei Ver-
gütungsguthaben von mehr als 10,00 EUR
vornehmen. 

9. Bescheinigungen
9.1 Jahresbescheinigung
Im Rahmen des Unternehmensteuerreform-
gesetz 2008 und der Einführung der Abgel-
tungsteuer entfällt die Jahresbescheinigung
nach §24c EStG 2009. Letztmalig wurden
Jahresbescheinigungen 2009 für das Steuer-
jahr 2008 erstellt. Übergangsweise werden
die privaten Veräußerungsgeschäfte für An-
schaffungen vor dem 01.01.2009 letztmalig
für das Kalenderjahr 2009 in der bisherigen
Form* ausgewiesen. Die Aufstellung wird Ih-
nen auf Antrag und gegen ein Entgelt in Höhe
von EUR 10,00 ausgestellt.

*Als private Veräußerungsgeschäfte werden
jedoch nur solche Veräußerungsgeschäfte
berücksichtigt, bei denen der Zeitraum zwi-
schen Erwerb und Verkauf  von Investment-
fondsanteilen weniger als ein Jahr beträgt
(„Spekulationsfrist“). Wurden die veräußerten
Fondsanteile in verschiedenen Tranchen er-
worben (z. B. Fondssparplan, mehrere Ein-
maleinzahlungen), gilt – seit 2005 – die so
genannte FIFO (First in, First out)-Verwen-
dungsreihenfolge, d. h., die zuerst erworbe-
nen Fondsanteile gelten auch als zuerst ver-
äußert.

Bitte beachten Sie, dass bei Einlieferung von
Anteilen und Depotüberträgen in diesem Fall
keine Anschaffungskosten und kein Veräuße-
rungsergebnis bescheinigt werden können.

9.2 Jahressteuerbescheinigung Privatver-
mögen
Die ebase erstellt Ihnen eine Jahressteuer -
bescheinigung nach §45a Abs. 2 und 3 EStG
n.F.) Diese enthält auch die Verlustbescheini-
gung im Sinne des § 43a Abs. 3 S. 4 EStG
und die Bescheinigung der noch nicht ange-
rechneten ausländischen Quellensteuern.

10. Einige weitere steuerliche Hin-
weise
10.1 Welche Besonderheiten gibt es bei
der Besteuerung von Altersvorsorgever-
trägen mit Einführung der Abgeltung -
steuer?
Die Leistungen aus zertifizierten Altersvorsor-
geverträgen („Riester-Rente“) und von Basis-
rentenprodukten („Rürup-Rente“) werden erst
in der Auszahlungsphase nachgelagert be-
steuert. Während der Ansparphase erfolgt
keine Besteuerung von Erträgen und Wert-
steigerungen. Auch nach Einführung der Ab-

geltungsteuer wird bei der Besteuerung der
Riester- und Rürup-Verträge der von der
Höhe des zu versteuernden Einkommens ab-
hängige persönliche Steuersatz und nicht der
Abgeltungsteuersatz angewendet. Auf Anla-
geformen, die ausschließlich der privaten Al-
tersvorsorge dienen, wird keine Abgeltung -
steuer erhoben, d. h., dass Riester-Fonds-
sparpläne von der Abgeltungsteuer ausge-
nommen sind.

10.2 Unterliegen auch VL-Fondssparpläne
der Abgeltungsteuer?
VL-Fondssparpläne werden wie „normale“
Fondssparpläne behandelt. Alle Einzahlun-
gen, die bis zum 31. Dezember 2008 erfol-
gen, unterliegen der Altregelung (Bestand-
schutz), alle weiteren Einzahlungen, die ab
dem 01.01.2009 erfolgen, unterliegen der
Neuregelung. 

10.3 Wie fließen Erträge aus Fondsanteilen
den Anlegern zu? 
Die Erträge eines Fonds bestehen je nach
Anlageschwerpunkt des Fonds in unter-
schiedlicher Zusammensetzung aus Zinsen,
Dividenden oder auch sonstigen Erträgen.
Diese Erträge werden von den Fonds entwe-
der ausgeschüttet oder thesauriert. Ausschüt-
tungen fließen den Anlegern im Zeitpunkt der
Gutschrift im Depot zu. Sie haben die Mög-
lichkeit, die ausgeschütteten Erträge in An-
teile dieses Fonds zu reinvestieren. Thesau-
rierung bedeutet, dass der Investmentfonds
die Erträge anstelle auszuschütten auf
Fondsebene wieder anlegt. Für steuerliche
Zwecke fließen Ihnen die thesaurierten Er-
träge kraft gesetzlicher Fiktion zum Ende des
Fondsgeschäftsjahrs zu. 

10.4 Welche Steuerabzüge müssen bei
ausländisch thesaurierenden Fonds vorge-
nommen werden?
Die steuerpflichtigen Erträge aus ausländisch
thesaurierenden Fonds sind in der jährlichen
Einkommensteuererklärung anzugeben. Die
Finanzämter setzen dann im Rahmen der
Steuerveranlagung die Abgeltungsteuer fest
(siehe auch „Wann ist trotz Abgeltungsteuer
eine Steuerveranlagung geboten oder mög-
lich?“).

Darüber hinaus muss die ebase bei Verkäu-
fen einen weiteren Steuerabzug auf den sog.
besitzzeitanteiligen kumulierten ausschüt-
tungsgleichen Ertrag (nachfolgend „kaE“ ge-
nannt) vornehmen. Der kaE ist der thesau-
rierte Ertrag, den der Investmentfonds wäh-
rend der Besitzzeit der Fondsanteile ange-
sammelt hat. Der Steuerabzug auf den kaE
beträgt 25 % zzgl. Solidaritätszuschlag, hat
aber keine abgeltende Wirkung, sondern viel-
mehr den Charakter einer Steuervorauszah-
lung, die dann im Rahmen der ohnehin durch-
zuführenden Einkommensteuerveranlagung
auf die festzusetzende Einkommensteuer an-
gerechnet wird. Dieser Steuerabzug soll ein
Ausgleich dafür sein, dass inländische the-
saurierende Fonds bereits zum Ende eines
jeden Fondsgeschäftsjahrs einen Kapital -
ertragsteuerabzug vornehmen müssen, wäh-
rend ausländisch thesaurierende Fonds hier-
von verschont sind. 

10.5 Halbjahres-/Jahresberichte der jewei-
ligen Kapitalanlage-/Investmentgesell-
schaften
Die Ausschüttungsbeträge bzw. Thesaurie-
rungsbeträge sowie die jeweiligen steuer-
pflichtigen Erträge können Sie über die Halb-
jahres-/Jahresberichte der jeweiligen Kapital-
anlage-/Investmentgesellschaft abrufen.

Bei Bedarf können Sie diese telefonisch oder
schriftlich bei Ihrem Vermittler/Vertriebspart-
ner bzw. bei uns anfordern. Wir stellen Ihnen
die Halbjahres-/Jahresberichte gerne auch
per Mail in elektronischer Form zur Verfügung
(Ausnahme: Berichte für Fonds der cominvest
[„cominvest Fonds“] erhalten Sie auf dem
Postweg). Bitte beachten Sie, dass auf Grund
des breit gefächerten Fondsspektrums der
automatisierte, regelmäßige Versand von
Halbjahres-/Jahresberichten nicht möglich 
ist.
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